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Spezielle Informationen für Frauen mit Zuwanderungs-

geschichte in Bielefeld und Gütersloh

Unterstützung bei allen beruflichen Fragen zum Wieder-

einstieg finden Sie in Bielefeld neben weiteren in der Bro-

schüre genannten Stellen (siehe Adressteil) bei der REGE 

mbH. Das Beratungsangebot beinhaltet berufliche (Neu-)

Orientierung, Erstellung eines individuellen Berufswege-

plans unter Berücksichtigung des bisherigen Werdegangs 

und gezielte Schritte in Richtung berufliche Integration.

 REGE mbH  

Im Kreis Gütersloh gibt es keine spezielle Ansprechperson. 

Zugewanderte Frauen, die Arbeitslosengeld II beziehen, 

können sich an die GT aktiv GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 

31, 33330 Gütersloh, Tel. 0 52 41/21 0 -0 und alle anderen 

arbeitslosen Migrantinnen an die Agentur für Arbeit, König-

straße 60, 33330 Gütersloh, Tel. 05241/861-0 wenden.

Dolmetscherdienste

Wenn Sie eine berufliche Beratung in Anspruch nehmen 

wollen, aber nicht über ausreichende Deutschkenntnisse 

verfügen, können Sie bei vielen Beratungsstellen, der Agen-

tur für Arbeit und den Arbeitsgemeinschaften einen Dol-

metscherdienst in Anspruch nehmen. Fragen Sie konkret 

danach – und fragen Sie immer nach, wenn Sie etwas noch 

nicht ganz genau verstanden haben.

Sprachkenntnisse

Um beruflich erfolgreich zu sein oder eine neue Arbeit zu 

finden, brauchen Sie fast immer ausreichende Deutsch-

kenntnisse. Sie sollten deshalb auf jeden Fall an einem 

Sprachkurs teilnehmen. Das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge ist für die Durchführung von Sprach- und Ori-

entierungskursen (Integrationskurse) verantwortlich. Auch 

wenn Sie schon länger in Deutschland leben und noch an 

keinem Integrationskurs teilgenommen haben, können Sie 

dieses Angebot nutzen. Bei Bezug von Arbeitslosengeld I 

und II sind die Integrationskurse unentgeltlich.

 Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, emp-

fiehlt es sich, die aktuellen Integrationskurse unter 

http://webgis.bamf.de herauszusuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie beim

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Um Ihnen die Arbeitsaufnahme zu erleichtern, besteht bei 

der Agentur für Arbeit und den Arbeitsgemeinschaften 

(wenn Sie Arbeitslosengeld I oder II beziehen) ein Angebot 

an berufsbezogenen Sprachförderungen. Erkundigen Sie 

sich bei Ihrem zuständigen Arbeitsvermittler/Ihrer zustän-

digen Arbeitsvermittlerin. Ihre Deutschkenntnisse können 

in Kombination mit Ihrer Muttersprache für einzelne Unter-

nehmen nützlich sein. Viele Unternehmen – z.B. im Touris-

mus, für Dienstleistungen oder Export – brauchen gerade 

mehrsprachiges Personal.

 Ein persönliches Gespräch oder ein Praktikum können 

helfen, Ihnen den Berufseinstieg zu ermöglichen. Punk-

tuell werden auch spezielle Fortbildungen für Frauen mit 

Zuwanderungsgeschichte angeboten – fragen Sie bei 

der Agentur für Arbeit oder den Arbeitsgemeinschaften 

danach.

Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen

Die Anerkennung Ihres im Heimatland erworbenen Schul- 

oder Hochschulabschlusses und/oder Ihrer Berufsausbil-

dung kann für Ihr berufliches Fortkommen sehr wichtig 

sein. Erst dann können Sie einschätzen, ob Sie die jewei-

ligen Zugangsvoraussetzungen einer (Hoch-)Schule, eines 

Ausbildungsbetriebs oder einer qualifizierten Erwerbstä-

tigkeit erfüllen. Für die Anerkennung müssen Sie zunächst 

Ihre Zeugnisse und Dokumente übersetzen und amtlich 

beglaubigen lassen.

 Falls Ihre beruflichen oder schulischen Abschlüsse 

nicht oder nur teilweise anerkannt werden, können Sie 

gegebenenfalls mithilfe von Zusatzqualifikationen oder 

ergänzenden Weiterbildungsmaßnahmen die in Deutsch-

land nicht anerkannten Teilbereiche erwerben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.aachen.de/de/stadt_buerger/gesellschaft_soziales/integra-

tion/dokumente/anerkennung_auslaend_qualifikationen.pdf

In Bielefeld erhalten Sie Hilfe und Unterstützung zu allen 

Fragen der Anerkennung bei der 

 REGE mbH  

Bildungsscheck

Der Bildungsscheck ist ein Förderprogramm des Bundes-

landes Nordrhein-Westfalen (NRW). Gefördert werden 

unterschiedliche Weiterbildungsangebote, z.B. Sprach- 

und EDV-Kurse sowie Weiterbildungen, die dem beruf-

lichen Fortkommen dienen. Das Land NRW übernimmt 

grundsätzlich die Hälfte der Kursgebühren, maximal 500 €, 

wenn Sie:

•  erwerbstätig (gilt auch bei Minijobs) sind oder sich in 

Elternzeit befinden und in einem Betrieb beschäftigt 

sind, der insgesamt nicht mehr als 250 Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen beschäftigt, oder

•  Existenzgründerin sind und Ihr Unternehmen nicht 

länger als fünf Jahre besteht oder

•  Berufsrückkehrende sind.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass Sie im laufenden und 

vergangenen Jahr an keiner beruflichen Weiterbildung 

teilgenommen haben. Wenn Sie einen Bildungsscheck in 

Anspruch nehmen wollen, müssen Sie sich an eine Bil-

dungsberatungsstelle wenden. Adressen von Bildungsbera-

tungsstellen finden Sie unter: 

www.callnrw.de/beratungsstellen

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

 der Stadt Bielefeld

 und zusätzlich bei den Volkshochschulen

Bildungsprämie

Um die Bereitschaft zur beruflichen Weiterbildung zu 

fördern, hat die Bundesregierung die Bildungsprämie ein-

geführt. Gefördert werden Erwerbstätige, Selbstständige, 

geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in Elternzeit. 

Die Bildungsprämie besteht aus zwei Komponenten:

• Sie erhalten einen Prämiengutschein, der 50 % der 

 Weiterbildungskosten, maximal 500 €, übernimmt, 

 wenn Ihr zu versteuerndes Jahreseinkommen 25.600 € 

 (51.200 € bei Ehepaaren) nicht übersteigt.

• Oder wenn Sie vermögenswirksame Leistungen anspa-

 ren, können Sie aus den Sparverträgen ohne Nachteile 

 Geld für Weiterbildungen entnehmen.

Prämiengutscheine erhalten Sie in Bildungsberatungs-

stellen, die Sie im Internet finden unter:

www.bildungspraemie.info

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

 der Stadt Bielefeld

 und zusätzlich bei den Volkshochschulen

Kinderbetreuung

Eine gute Kinderbetreuung ist eine der wichtigsten Voraus-

setzungen, um schnell wieder ins Berufsleben einsteigen 

zu können. Unterschiedliche Angebote können Sie für sich 

und Ihre Kinder nutzen.

Kinder über 3 Jahre

Für Kinder über 3 Jahre gibt es einen Rechtsanspruch auf 

einen Kindergartenplatz. Die Städte Bielefeld, Gütersloh 

und der Kreis Gütersloh bemühen sich, diesen Rechts-

anspruch zu verwirklichen – aber nicht überall stehen 

genügend Kindergartenplätze zur Verfügung. Nehmen 

Sie deshalb früh genug vor dem dritten Geburtstag Ihres 

Kindes direkt Kontakt mit den Einrichtungen auf. Die Ju-

gendämter der Städte Bielefeld, Gütersloh und des Kreises 

Gütersloh haben eine Liste mit allen Kindertageseinrich-

tungen zusammengestellt. Wichtig ist, dass Sie zunächst 

selber Kontakt mit den von Ihnen gewünschten Kinderta-

gesstätten aufnehmen. Sollten Sie keinen Platz für Ihr über 

3-jähriges Kind bekommen, können Sie sich an das für Sie 

zuständige Jugendamt wenden. Dort erhalten Sie Unter-

stützung bei der Vermittlung eines Kindergartenplatzes. 

 Stadt Bielefeld

 Kreis Gütersloh

 Stadt Gütersloh

Auf Wunsch schickt Ihnen das Jugendamt eine Liste der 

Kindertagesstätten in Bielefeld, Gütersloh und dem Kreis 

Gütersloh zu. Sie können sie auch im Internet finden unter:

www.bielefeld.de/ftp/dokumente/Kita-Informationen200910.pdf

www.kreis-guetersloh.de

www.jungeseite.guetersloh.de

Kinder unter 3 Jahre

Die Betreuungssituation für Kleinkinder ist noch lange nicht 

ausreichend. Einige Kindertagesstätten bieten Betreuung 

für unter 3-Jährige an. Welche Einrichtungen Kinder unter 

3 Jahre betreuen, können Sie den Listen der Kindertages-

stätten entnehmen. Einen Rechtsanspruch haben Kinder in 

diesem Alter nicht.

1 2 3



























05241 / 861-0

05241 / 210-0



Gewusst wie – Informationen für 

Frauen rund um den Beruf

Spezielle Informationen für Frauen mit Zuwanderungsgeschichte 

in Bielefeld und Gütersloh

Sie kommen aus einem anderen Land und leben jetzt in Deutschland? Sie haben 

keinen Berufsabschluss oder sind ausgebildete Ingenieurin, Lehrerin, Ärztin etc.? 

Sie sind schon in der 3. Generation in Deutschland oder erst vor wenigen Jahren 

angekommen? Gemeinsam haben Sie jedoch bestimmte berufliche Probleme, mit 

denen Sie in Deutschland zu kämpfen haben. Sicherlich wissen Sie, dass Frauen 

mit Zuwanderungsgeschichte häufiger arbeitslos sind als deutsche Frauen. Bera-

tungsstellen und Institutionen beginnen deshalb langsam, sich auf Ihre Bedürfnisse 

einzustellen.
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Als alternative Kinderbetreuungsform wird die Unterbrin-

gung des Kindes bei einer Tagespflegestelle angesehen. 

Hierbei wird Ihr Kind in der Wohnung einer Tagesmutter 

zu Zeiten, die Sie miteinander vereinbaren, versorgt. Infor-

mationen über Tagespflegestellen erhalten Sie bei Ihrem 

Jugendamt.

 Stadt Bielefeld

 Kreis Gütersloh

 Stadt Gütersloh

Betreuung für Schulkinder

Die Betreuungsangebote an den Schulen sind sehr unter-

schiedlich. Viele Grundschulen bieten nach dem Schulun-

terricht ein offenes Betreuungsangebot mit Mittagessen 

und ein freiwilliges Nachmittagsprogramm an. In Bielefeld

und im Kreis Gütersloh bieten alle Grundschulen ein 

Betreuungsangebot an; lediglich die Betreuungszeiten 

variieren. Informieren Sie sich rechtzeitig bei den Schu-

len vor Ort. In der Stadt Gütersloh finden Sie unter 

www.schulen.guetersloh.de eine Übersicht der Angebote 

der Grundschulen.

Internetforum für Frauen mit Zuwanderungsgeschichte

Das Internetforum richtet sich direkt an Frauen mit Zuwan-

derungsgeschichte. Hier können Sie Fragen zu bestimmten 

Problemlagen stellen sowie Erfahrungen und Lösungen mit 

anderen austauschen:

www.netzwerk-w-owl.de

Migrationsräte

Darüber hinaus gibt es in allen Kreisen Migrationsräte 

(ab Februar 2010 Integrationsräte), die Einfluss auf die 

Politik in Ihrer Kommune nehmen. Sie setzen sich u.a. ein 

für einen gleichberechtigten Zugang von Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte zu allen Angeboten und Dienst-

leistungen dieser Gesellschaft, Abbau von Diskriminierung, 

Angebote zur Verbesserung der Gesundheits- und Wohn-

situation, spezielle Angebote für Frauen und Mädchen.

 Wenn Sie Interesse an der Arbeit des Migrationsrates 

haben, sind Sie herzlich zu den öffentlichen Sitzungen, die 

monatlich stattfinden, eingeladen. Die Sitzungstermine 

finden Sie unter:

www1.bielefeld01.de/irj/portal/ratsinfoBuerger

http://integration.guetersloh.de

Weitere Anlauf- und Beratungsstellen

In Bielefeld und Gütersloh gibt es Beratungsstellen und 

interkulturelle Begegnungszentren mit einem interessanten 

Angebot an Beratung, Gruppen und Fortbildungen. 

Die Adressen finden Sie in der Broschüre auf Seite 58 

unter Punkt 9 „Spezielle Kontaktadressen für Frauen aus-

ländischer Herkunft“ und zusätzlich in Gütersloh unter:

www.integration-kreis-guetersloh.de/home

www.frauen.guetersloh.de

www.pia-online.eu

4

Wichtige Adressen (Ergänzungen zum Text)

REGE mbH

Kontakt: Soheila Valamehr

Niederwall 26–28

33602 Bielefeld 

Tel.: 0521/9622183

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Am Stadtholz 24

33609 Bielefeld

Tel.: 0521/93160

Stadt Bielefeld

Frauenbüro

Altes Rathaus

Niederwall 23

33602 Bielefeld

Tel.: 0521/51-2018

Volkshochschulen

• Volkshochschule Gütersloh, Tel.: 0 52 41/82 20 41

•   Volkshochschule Ravensberg, Halle (Westf.), 

Tel.: 0 52 01/8109 - 0

•  Volkshochschule Reckenberg Ems, Rheda- 

Wiedenbrück, Tel.: 0 52 42/90 30 - 0

•  Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte- 

Stukenbrock, Tel.: 0 52 07/91 74 - 0

Stadt Bielefeld

Amt für Jugend und Familie – Jugendamt –

Neues Rathaus 

Niederwall 23

33602 Bielefeld

Tel.: 0521/51-2242

2

Stadt Bielefeld

Amt für Jugend und Familie – Jugendamt –

Kindertagespflege 

Neues Rathaus 

Niederwall 23

33602 Bielefeld

Tel.: 0521/51-6985

Kreis Gütersloh

Abt. Jugend, Familie und Soziales

Fachstelle Kinderbetreuung

Wasserstr. 14 b

33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 05241/85-2414

Stadt Gütersloh

Fachbereich Jugend

Berliner Str. 70

33330 Gütersloh

Tel.: 0 52 41/82 35 24

Stadt Gütersloh

Fachbereich Jugend

Kindertagespflege

Berliner Str. 70

33330 Gütersloh

Tel.: 05241/822141
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